










 

 

(3)  1Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie 
gewählte Mitglieder.  2Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach 
vier Jahren.  

(4)  Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 107 und Artikel  108 Kirchenordnung ab.  
 

§ 5  
Junge Mitglieder der Landessynode  

(1) 1Jeder Kirchenkreis soll nicht ordinierte Mitglieder entsenden, die am 1.  Januar des Jahres, in dem 
die Amtszeit der Synode beginnt, das 27.  Lebensjahr nicht vollendet haben. 2Wählt ein 
Kirchenkreis mehr als zwei nicht ordinierte Mitglieder, darf eines der Mitglieder am 1. Januar des 
Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet haben. 3Artikel 
124 Absatz 3 Satz 2 Kirchenordnung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die 
Stellvertretungen die Voraussetzungen von Sat z 1 erfüllen müssen.   

(2)  Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 124 Kirchenordnung ab.  
 

§ 6  
Berufung eines jungen Mitglieds der Kirchenleitung  

(1) 1Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern der Kirchenleitung nach Artikel  146 Kirchenordnung 
beruft die Ki rchenleitung ein Mitglied, das das 18. aber noch nicht das 27.  Lebensjahr vollendet 
und die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters hat. 2Die Auswahl soll im 
Benehmen mit der Evangelischen Jugendkonferenz von Westfalen erfolgen.  

(2)  1Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen Rechte und Pflichten wie 
gewählte Mitglieder.  2Ihre Amtszeit endet abweichend von den gewählten Mitgliedern bereits nach 
vier Jahren.  

(3)  Scheidet ein nach dieser Vorschrift berufenes Mitgli ed vor Ablauf der Amtszeit aus, hat die 
Kirchenleitung für den Rest der Amtszeit eine Neuberufung vorzunehmen.  

(4)  Diese Vorschrift weicht insbesondere von Artikel 146 und Artikel  147 Kirchenordnung ab.  
 

§ 7  
Obere Altersgrenze  

Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungs organs  während seiner Amtszeit das 27. 
Lebensjahr vollendet, bleibt es bis zum Ende der Amtszeit im Amt.  
 

§ 8  
Übergangsbestimmungen  

1Nach diesem Gesetz zu berufende Mitglieder müssen erstmals ab der Kirchenwahl 2024 berufen 
werden. 2Es steht den betroffenen Leitungsorganen frei, schon Mitglieder für die laufende Amtszeit 
nach diesem Gesetz zu berufen.  
 

§ 9  
Inkrafttreten, Außerkrafttrete n und Evaluation  

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 2Es tritt mit Ablauf des 31. März 2032 außer Kraft.  
(2)  1Dieses Gesetz ist ab dem 1. April 2027 von der Kirchenleitung zu evaluieren. 2Die Evaluation soll 

bis zum 31. März 2029 abgeschlossen werde n. 
 
 
 
Bielefeld, ... Juni 2022  Evangelische Kirche von Westfalen  
 Die Kirchenleitung  
 
 
 
 
 
Az.: 270.01  
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Entwurf des Jugendbeteiligungserprobungsgesetzes  Begründung  
Presbyter innen und Presbyter  keine Gewählte n ersetzen, entfällt eine § 32 Abs. 3 
S. 3 Kirchenwahlgesetz entsprechende Regel.  

(3)  Für die Amtseinführung der berufenen Presbyterinnen und Presbyter 
gilt  §  30 Abs atz  1 bis 3 Kirchen wahlgesetz  entsprechend.  

Insofern ist kein Unterschied zu sonstigen berufenen Presbyterinnen und Presbytern zu 
machen. Dieser Absatz entspricht daher § 32 Abs. 4.  

(4)  1Nach dieser Vorschrift berufene Presbyterinnen und Presbyter verfügen 
über die gleichen Rechte und Pflichten wie gewählte Presbyterinnen und 
Presbyter.  2Ihre Amtszeit endet zeitgleich mit der Amtszeit der gewählten 
Presbyterinnen und Presbyter ihres Presbyteriums.  

Dieser Absatz dient der Klarstellung, dass berufene Presbyterinnen und Presbyter den 
Gewählten gleichgestellt sin d. Dies ist wichtig, um die Beteiligung der jungen Menschen 
angemessen zu würdigen und ihr Interesse an einer Teilnahme im Presbyterium zu 
fördern.  

(5) Diese Vorschrift weicht insbesondere von Art ikel  40  und 
Artikel  58  Kirchenordnung  ab. 

Abweichungen von der K irchenordnung  (KO)  sind nach Art.  139a Abs. 1 S. 5 KO als solche 
kenntlich zu machen.   

§ 3  
Berufung junger Mitglieder der Kreissynode  

 

(1) 1Zusätzlich zu den Mitgliedern der Kreissynode nach 
Artikel  89  Kirchenordnung beruft d er Kreissynodalvorstand drei bis  fünf  
stimmberechtigte Mitglieder, die das 18. aber noch nicht das 27. Lebensjahr 
vollendet und  die Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters 
haben . 2Die Auswahl der zu berufen den Mitglieder soll i m Benehmen mit der 
Evangelischen Jugend auf Kirchenkreisebene erfolgen . 3Artikel 91 Absatz 1 Satz 
2 Kirchenordnung gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch die 
Stellvertretungen die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen  müssen .  

Um sicherzustellen, dass junge Menschen in der Kreissynode vertreten sind, ist dieser 
Absatz trotz schon bestehender allgemeiner Berufungsmöglichkeit in Art. 91  KO nötig. 
Das Benehmen mit der Evangelischen Jugend sorgt dafür, dass die berufenen jungen 
Menschen  in der Jugendarbeit im Kirchenkreis gut vernetzt sind und so nicht nur ihre 
eigenen, sondern auch die Belange der Jugendlichen im Kirchenkreis allgemein kenn en 
und einbringen können.  Aufgrund der uneinheitlichen Struktur der Jugendarbeit auf 
Kirchenkreisebene ist es dabei nicht möglich, per Gesetz festzulegen, mit welchem Organ 
genau dabei ein Benehmen herzustellen ist. Insoweit ist den Kreissynodalvorständen ein 
Ermessensspielraum einzuräumen. Geeignete Organe sind zum Beispiel Jugendausschüsse 
der Kreissynode, sofern diese mehrheitlich mit ehrenamtlichen Mitarbeiten den der 
Jugendarbeit besetzt sind.  
Das Benehmen ist hier (anders als i n § 2  Abs. 1) als Soll- Vorschrift ausgestaltet . Damit 
wir d der Möglichkeit Rechnung getragen, dass es im konkret en Fall  kein geeignetes 
Selbstverwaltungsorgan der Ev. Jugend auf Kirchenkreisebene gibt.  
 
Anders als Berufungen für die Landessynode (s. § 5) ist hier auch kein e Alternative in 
Form einer Quotenregelung in Anlehnung an das Modell der EKD - Synode möglich , da 
viele Gemeinden nur eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten zur K reissynode  
entsenden.  

(2) Die nach dieser Vorschrift berufenen Mitglieder sind nicht Teil der Zahl nach 
Art ikel  91 Absatz  1 Satz  1 Kirchenordnung . 

Die berufenen jungen Menschen  von der Zahl der maximal zu Berufen den auszunehmen , 
verschiebt einerseits zwar das Verhältnis zwischen entsandten und berufenen Mitgliedern 
ein wenig, ist aber glei chzeitig notwendig, damit keine Institution, die bislang nach 
Art . 91 Abs. 3 KO berücksichtigt wurde, ihren Platz zugunsten der jungen Menschen  
verliert.  

(3) Diese Vorschrift weicht  insbesondere  von Art ikel  91 Kirchenordnung  ab. s. Begründung zu § 2 Abs. 5 . 
§ 4  

Berufung eines jungen Mitglieds des Kreissynodalvorstand es 
 

(1) 1Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes nach 
Art ikel  107 Kirchenordnung  beruft der Kreissynodalvorstand ein Mitglied, das 

Auch der Kreissynodalvorstand ist ein kirchliches Leitungsorgan, in dem eine bessere 
Jugendbeteiligung erprobt werden kann.  
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das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und die 
Voraussetzungen von  Art ikel  108 Absatz  3 Kirchenordnung  erfüllt.  2Die Auswahl 
des zu berufen den Mitglieds soll im Benehmen mit der Evangelischen Jugend 
auf Kirchenkreisebene erfolgen.  3Der verfassungsmäßige Mitgliederbestand im 
Sinne von Art ikel  107 Abs atz  1 Satz  1 und  2 Kirchenordnung  erhöht sich um 
eins . 

Das Benehmen ist hier (anders als i n § 2  Abs. 1) als Soll - Vorschrift ausgestaltet . Damit 
wir d der Möglichkeit Rechnung getragen, da ss es im konkret en Fall  kein geeignetes 
Selbstverwaltungsorgan der Ev. Jugend auf Kirchenkreisebene gibt  (vgl. § 3 Abs . 1).  
 
Gewählte Mitglieder des Kreissynodalvorstand es müssen Mitglieder der Kreissynode oder 
Presbyter innen  oder Presbyter sein (oder Pfa rrstelleninhaber innen oder - inhaber ). Es ist 
nicht ersichtlich, warum dies für berufene Mitglieder anders sein sollte. Durch § 2 und § 3 
sollten auch ausreichend junge Menschen in Presbyterien und Kreissynoden vorhanden 
sein, sodass ein ausreichend großer Pool möglicher junger Mitglieder des 
Kreissynodalvorstand es besteht.  
Satz 3 vermeidet Verwirrung, ob jede Kreissynode ihre Satzung gemäß Art. 107 Abs. 1 
S. 2 KO ändern muss, indem festgelegt wird, dass die Erhöhung des Mitgliederbestandes 
von Gesetzes wegen eintritt. Die Satzung braucht also nicht geändert zu werden.  

(2) Für das berufene Mitglied wird eine Stellvertretung bestellt , die die 
Voraussetzungen des Ab satzes 1 Satz 1 erfüllt.  

Auch für berufene Mitglieder sollte im Kreissynodalvorstand ein stellvertretendes Mitglied 
bestimmt werden.  Art. 107 Abs. 1 S. 3 K O gilt entsprechend.  

(3)  1Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen 
Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2Ihre Amtszeit endet  abweichend 
von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren . 

Dieser Absatz dient der Klarstellung, dass berufene Mitglieder den gewählten 
gleichgestellt sind. Dies ist wichti g, um die Beteiligung der jungen Menschen angemessen 
zu würdigen und ihr Interesse an einer Teilnahme im Kreissynodalvorstand  zu fördern.  
Gleichzeitig wird der Besonderheit des formal begrenzten Altersabschnittes durch eine 
verkürzte Amtszeit Rechnung getr agen. 

(4) Diese Vorschrift weicht insbesondere von Art ikel  107 und 
Artikel  108 Kirchenordnung  ab. 

s. Begründung zu § 2 Abs. 5 . 

§ 5  
Junge Mitglieder der Landessynode  

Die Beteiligung junger Menschen in der Landessynode kann auf verschiedenen Wegen 
ausgestaltet werden. Konkret  lehnt sich § 5 an die entsprechende Regelung der EKD zur 
Beteiligung junger Menschen in der EKD - Synode an (§ 1 Abs. 2 Kirchengesetz über die  
Verteilung der von den Gliedkirchen  zu wählenden Mitglieder de r Synode der EKD): Eine 
gewisse Quote der Mitglieder muss unter 27 Jahre alt sein, was dadurch erreicht wird, 
dass Kirchenkreise ab einer gewissen Größe eine oder einen ihrer Abgeordneten so 
auswählen müssen, dass sie oder er unter 27 Jahre alt ist. Dies hat den Vorteil, dass 
mög licherweise eine breitere räumliche Verteilung der Herkunft der jungen Mitglieder 
gegeben ist, als dies bei einer zentralen Berufung durch die Kirchenleitung der Fall wäre. 
Zudem würde ein Anreiz für die Kirchenkreise geschaffen, dieses Gesetz umzusetzen u nd 
eine junge Person zu benennen, da andernfalls einer ihrer Abgeordnetenplätze freibleiben 
müsste.  Gleichzeitig formuliert Absatz  1 Satz 1 eine Soll - Vorschrift für alle Kirchenkreise.  

(1) 1Jeder Kirchenkreis soll nicht ordinierte Mitglieder entsenden, die am 
1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 
27.  Lebensjahr nicht vollendet haben. 2Wählt ein Kirchenkreis mehr als zwei 
nicht ordinierte Mitglieder, darf eines der Mitglieder am 1. Januar des Jahres, in 
dem die Amtszeit der Synode beginnt, das 27. Lebensjahr nicht vollendet 
haben.  3Artikel 124 Absatz 3 Satz 2 Kirchenordnung gilt entsprechend mit der 

Art. 124 K O bestimmt, dass jeder Kirchenkreis abhängig von seiner Mitgliederzahl eine 
gewisse Anzahl an ordinierten und nicht ordinierten Personen entsendet. Um eine 
sinnvolle Quotenregelung zu finden, die die Auswahlfreiheit der Kirchenkreise n icht zu 
sehr beschränkt, muss die Anzahl der zu wählenden nicht ordinierten Mitglieder 
betrachtet werden, da ordinierte Personen nur selten unter 27  Jahre alt sind. 
Kirchenkreise mit mehr als 75.000 Mitgliedern wählen mindestens drei nicht ordinierte 
Mitgl ieder, sodass immer  noch mindestens zwei Mitglieder frei ausgewählt werden 
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Entwurf des Jugendbeteiligungserprobungsgesetzes  Begründung  
Maßgabe, dass auch die Stellvertretungen die Voraussetzungen von Satz 1 
erfüllen  müssen .   

können, auch wenn ein Mitglied unter 27 Jahre alt sein muss. Gegenwärtig erfüllen 
14 Kirchenkreise diese Grenze, sodass aktuell eine Quote von 14 jungen Mitgliedern 
festzulegen ist.   

(2) Diese Vorschrift weicht insbesondere von Art ikel  124 Kirchenordnung  ab. s. Begründung zu § 2 Abs. 5 .  
§ 6  

Berufung eines jungen Mitglieds der Kirchenleitung  
 

(1) 1Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern der Kirchenleitung nach 
Art ikel  146 K irchenordnung  beruft die Kirchenleitung ein Mitglied, das das 18. 
aber noch nicht das 27.  Lebensjahr vollendet  und  die Befähigung zum Amt einer 
Presbyterin oder eines Presbyters hat . 2Die Auswahl soll  im Benehmen mit der 
Evangelischen Jugendkonferenz von W estfalen erfolgen . 

Auch die Kirchenleitung ist ein kirchliches Leitungsorgan, in dem eine bessere 
Jugendbeteiligung erprobt werden kann. Schwierigkeiten könnten speziell bei diesem 
Organ durch die relativ lange Amtszeit von 8 Jahren entstehen. Ob dies junge Menschen 
davon abschreckt, sich berufen zu lassen, wird im Rahmen der Evaluation zu prüfen sein.  

(2)  1Nach dieser Vorschrift berufene Mitglieder verfügen über die gleichen 
Rechte und Pflichten wie gewählte Mitglieder.  2Ihre Amtszeit endet abweichend  
von den gewählten Mitgliedern bereits nach vier Jahren . 

Dieser Absatz dient der Klarstellung, dass berufene Mitglieder den gewählten 
gleichgestellt sind. Dies ist wichtig, um die Beteiligung junge r Menschen angemessen zu 
würdigen und ihr Interesse an einer Teilnahme i n der Kirchenleitung  zu fördern.  Sofern 
ein junges Mitglied wegen Veränderungen im eigenen Lebensfeld die Amtszeit nicht 
vollständig erfüllen kann, ist selbstverständlich auch ein e frühere Beendigung  erlaubt. 
Der Besonderheit des formal begrenzten Altersabschnittes  wird  durch eine verkürzte 
Amtszeit Rechnung getragen.  

(3) Scheidet ein nach dieser Vorschrift berufenes Mitglied vor Ablauf der 
Amtszeit aus, hat die Kirchenleitung für d en Rest der Amtszeit eine 
Neuberufung vorzunehmen.  

Insoweit besteht kein Unterschied zu sonstigen Berufungen nach diesem Gesetz. Da für 
das Ausscheiden von Mitgliedern der Kirchenleitung in Art. 148 K O aber unterschiedliche 
Verfahren vorgesehen sind, wird an dieser Stelle klargestellt, dass eine Neuberufung in 
Parallele zum Verfahren der Neuwahl von Mitgliedern der Kirchenleitung im Nebenamt 
nach Art. 148 Abs. 2 K O stattfindet.  

(4) Diese Vorschrift weicht insbesondere von Art ikel  146 und 
Artikel  147 Kirchenordnung  ab. 

s. Begründung zu § 2 Abs. 5 . 

§ 7  
Obere Altersgrenze  

 

Wenn ein nach §§ 2 bis 6 bestimmtes Mitglied eines Leitungs organs während 
seiner Amtszeit das 27. Lebensjahr vollendet, bleibt es bis zum Ende der 
Amtszeit im Amt.  

Um die Kontinuität der Zusammensetzung von Gremien zu gewährleisten, ist es nötig, 
dass einmal bestimmte junge Menschen ihre Amtszeit auch zu Ende führen können, auch 
wenn sie im Laufe der Amtszeit 27 Jahre alt werden. Weder für die Leistungsfähigkeit des 
Gremiums noch für die Involviertheit der jungen Mitglieder wäre es förderlich, wenn die 
jungen Mitglieder durch Erreichen der Altersgrenze häufig ausscheiden und wechseln 
würden.  

§ 8 
Übergangsbestimmungen  

 

1Nach diesem Gesetz zu berufen de Mit glieder müssen erstmals ab der 
Kirchenwahl 2024 berufen werden. 2Es steht den betroffenen Leitungs organen  
frei, schon Mitglieder für die laufende Amtszeit nach diesem Gesetz zu berufen.  

Hierdurch soll den Gremien ermöglicht werden, sich auf di e Umsetzung dieses Gesetzes 
vorzubereiten und nicht für eine halbe Amtszeit oder weniger noch ad hoc Personen 
suchen und einarbeiten zu müssen. Gleichzeitig sind noch etwa zwei Jahre vorhande n, 
sodass es durchaus sinnvoll sein kann, auch für die aktuelle Amtszeit schon Personen zu 
berufen. Dies soll den Leitungsorganen  ebenfalls ermöglicht werden.  
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§ 9  

Inkrafttreten,  Außerkrafttreten  und Evaluation  
 

(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 2Es tritt mit Ablauf des  31. März 
2032  außer Kraft . 

Die Befristung auf zwei Wahlperioden lässt ausreichend Zeit, das Erprobungsgesetz zu 
evaluieren und danach eine Entscheidung über die dauerhafte Implementierung dieser 
Regelungen  zu treffen.  

(2)  1Dieses Gesetz ist ab dem 1. April 2027 von der Kirchenleitu ng zu 
evaluieren.  2Die Evaluation soll bis zum 31. März 2029 abgeschlossen werden.  

Gemäß Art . 139a Abs. 1 Satz 3 KO soll ein Erprobungsgesetz einen Evaluationszeitraum 
vorsehen. Der hier gewählte Zeitraum ermöglicht es, die Erfahrungen sowohl derjenigen, 
deren Amtszeit 2028 endet, zu berücksichtigen als auch die ersten Eindrücke derer, deren 
Amtszeit 2028 beginnt. Hierdurch soll eine möglichst breite Rückmeldung erreicht 
werden. Die von diesem Gesetz betroffenen Leitungsorgane  sollen an der Evaluation 
betei ligt werden.  

 













  







  





  





  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


